
rung der Arbeits- und Lebensbedingungen gerich
tet.
Hervorzuheben ist, daß in stärkerem Maße Festle
gungen zur zielgerichteten Förderung der weibli
chen Hoch- und Fachschulkader von der differen
zierten Arbeit mit den Absolventinnen bis zur Ent
wicklung und Vorbereitung von Nachwuchs- und 
Reservekadern für leitende Funktionen abrechenbar 
formuliert sind. Aussagen über den konkreten Ein
satz befähigter Frauen als Leiter sind jedoch weni
ger enthalten.
Die besten Ergebnisse werden stets in jenen Be
trieben erreicht, wo der BKV über das ganze Jahr 
fest in den Leitungsprozeß eingeordnet ist, seine 
Realisierung und Kontrolle ständig im Blickfeld der 
staatlichen Leiter und der Gewerkschaftsleitungen 
steht und von der umfassenden Mitwirkung der 
Werktätigen getragen wird. Verstärkte Anstrengun
gen sind in den bezirks- und kreisgeleiteten Betrie
ben notwendig, um die Arbeit mit dem BKV weiter 
zu qualifizieren.

Kontinuierliche Arbeit mit dem BKV

Die Hinweise für eine kontinuierliche Arbeit mit den 
BKV sind in 4 Punkten zusammengefaßt.
1. In der Mehrzahl der Betriebe setzt sich die Praxis 
durch, daß mit der Plandiskussion die breite Diskus
sion mit den Werktätigen zur Vorbereitung des BKV 
für das kommende Jahr beginnt. Bei der Diskussion 
der BKV für 1988 zeigte sich, daß die Werktätigen 
viele mit diesem grundlegenden betrieblichen Do
kument im Zusammenhang stehende Fragen kriti
scher als in vergangenen Jahren bewerten. Das wi
derspiegelt sich auch in zahlreichen Vorschlägen 
und Hinweisen.
Zugenommen haben beispielsweise die Vorschläge 
zur Erschließung weiterer Leistungsreserven, zur Er
höhung der Wirksamkeit des sozialistischen Wett
bewerbes und die kritischen Hinweise zur Siche
rung einer kontinuierlichen Produktion.
Fast die Hälfte aller Vorschläge war auf die weitere 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
sowohl im Betrieb als auch im Territorium gerichtet. 
Mehr Hinweise gab es zur konsequenteren Durch
setzung des Leistungsprinzips, zum gezielten Ein
satz des Lohnfonds, zur planmäßigen Verwendung 
der Mittel des Kultur- und Sozialfonds sowie des 
Leistungsfonds.
2. Durchgesetzt hat sich in der Mehrzahl der Be
triebe, daß die im laufenden Planjahr zu erfüllenden 
Verpflichtungen und Festlegungen in den jährlich 
neu auszuarbeitenden BKV aufgenommen werden 
und alle langfristigen Regelungen Bestandteil einer 
Anlage sind, die in der Regel für einen Fünfjahrplan
zeitraum gilt.
Eine solche Gestaltung der BKV hat dazu geführt, 
daß dieses wichtige betriebliche Dokument für die 
Werktätigen überschaubarer wurde und bedeutend

stärker von den Vertrauensleuten als tägliches 
Handwerkszeug bei der Wahrnehmung ihrer Rechte 
und Pflichten genutzt wird. Nicht übersehen wer
den darf jedoch, daß in einer Reihe von Betrieben 
entgegen den geltenden Bestimmungen der BKV 
nur ergänzt wird und den Kollektiven unübersichtli
che Ergänzungsblätter übergeben werden, obwohl 
festgelegt ist, den BKV jährlich neu zu erarbeiten.
3. Es zeigt sich, daß etwa in der Hälfte der Kombi
nate spürbare Fortschritte bei der inhaltlichen Qua
lifizierung der BKV durch die Herausgabe von 
Grundorientierungen der Generaldirektoren der 
Kombinate und Kollektive der BGL-Vorsitzenden 
mit Beginn der Plandiskussion erreicht wurden. Da
mit wird in zunehmendem Maße gewährleistet, daß 
aus der Sicht der volkswirtschaftlichen Verantwor
tung der Kombinate den Betrieben zielgerichtet und 
konkreter die Schwerpunkte für die weitere Ver
wirklichung der ökonomischen Strategie vorgege
ben werden.
4. Mit der Ausarbeitung der BKV 1988 hat sich die 
Zusammenarbeit zwischen den Gewerkschaftsvor
ständen und wirtschaftsleitenden sowie staatlichen 
Organen weiter verbessert. Sie trug dazu bei, daß 
in die BKV unter Berücksichtigung der betrieblichen 
und territorialen Möglichkeiten und Reserven kon
krete Festlegungen und Verpflichtungen zur Lei
stungsentwicklung in Einheit mit der Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen Eingang ge
funden haben.
Insgesamt wird eingeschätzt, daß sich der, ausge
hend von den Beschlüssen des X. und XI. Parteita
ges der SED, eingeschlagene Weg, die BKV immer 
besser zu betrieblichen Grundsatzdokumenten der 
praktischen Verwirklichung der Einheit von Wirt
schafts- und Sozialpolitik zu profilieren, voll be
währt hat und weiter zu beschreiten ist.
Um Autorität und Wirksamkeit der BKV weiter zu 
erhöhen, kommt es darauf an, daß die Leiter in 
Staat und Wirtschaft sowie die Gewerkschaftslei
tungen die Arbeit mit diesem Dokument zum festen 
Bestandteil der Leitung der politischen, ökonomi
schen, sozialen und geistig-kulturellen Prozesse ma
chen. Dazu gehört, daß alle Fragen, die die Lei
stungsentwicklung der Betriebe und die Arbeits
und Lebensbedingungen betreffen, vertrauensvoll 
mit den Werktätigen beraten werden und das ganze 
Jahr über kontinuierlich mit dem BKV gearbeitet 
wird. Dabei ist es erforderlich, überall die Einheit 
von Plan, BKV und sozialistischem Wettbewerb zu 
gewährleisten.
Es ist auch geboten, daß Betriebsleiter und Be
triebsgewerkschaftsleitungen zweimal jährlich in ei
ner gewerkschaftlichen Mitgliederversammlung 
bzw. Vertrauensleutevollversammlung Rechen
schaft darüber ablegen, wie die Verpflichtungen 
verwirklicht werden, und Entscheidungen treffen, 
um die vollständige Erfüllung der Betriebskollektiv
verträge zu sichern.
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